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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren 
Kunden. Die AGB gelten nur, wenn der 
Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. 

(2) Die AGB gelten insbesondere für Ver-
träge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen (im Folgenden 
auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob 
wir die Ware selbst herstellen oder bei 
Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 
Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für künftige 
Verträge über den Verkauf und/oder die 
Lieferung beweglicher Sachen mit demsel-
ben Kunde, ohne dass wir in jedem Einzel-
fall wieder auf sie hinweisen müssten; über 
Änderungen unserer AGB werden wir den 
Kunden in diesem Fall unverzüglich infor-
mieren. 

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt haben. Dieses Zustimmungserfor-
dernis gilt in jedem Fall, beispielsweise 
auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Kunden die Lieferung an ihn vorbehalt-
los ausführen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit dem Kunden (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben Vorrang vor 
diesen AGB. Solche Vereinbarungen 
bedürfen eines schriftlichen Vertrages oder 
unserer schriftlichen Bestätigung. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und 
Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Kunden uns gegenüber abzugeben sind 
(zB Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher 
Vorschriften haben nur klarstellende Be-
deutung. Auch ohne eine derartige Klar-
stellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses, soweit sie in diesen AGB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend 
und unverbindlich, sofern sie nicht aus-
drücklich als verbindlich gekennzeichnet 

sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Bestellungen oder Aufträge 
können wir innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Zugang annehmen. 

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbezie-
hungen zwischen uns und dem Kunden ist 
der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, 
einschließlich dieser AGB. Mündliche 
Zusagen von uns vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und 
mündliche Abreden der Vertragsparteien 
werden durch den schriftlichen Vertrag 
ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrück-
lich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 
fortgelten. Garantien bedürfen in jedem 
Fall der Schriftform. Abweichende Verein-
barungen oder Zusagen aus vorherigen 
Verträgen mit demselben Kunden, insbe-
sondere Garantien, Preisnachlässe oder 
Lieferfristen, gelten, soweit nicht ausdrück-
lich ein anderes vereinbart wurde, nicht 
automatisch für die folgenden Verträge 
fort. 

(3) Ergänzungen und Abänderungen der 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich 
dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Mit Ausnahme von Ge-
schäftsführern oder Prokuristen sind die 
Mitarbeiter von uns  nicht berechtigt, hier-
von abweichende mündliche Abreden zu 
treffen. Zur Wahrung der Schriftform ge-
nügt die telekommunikative Übermittlung, 
insbesondere per Telefax oder per E-Mail, 
sofern die Kopie der unterschriebenen 
Erklärung übermittelt wird. 

(4) Angaben von uns zum Gegenstand der 
Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie 
unsere Darstellungen desselben (z.B. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgese-
henen Zweck eine genaue Übereinstim-
mung voraussetzt. Sie sind keine garan-
tierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen 
der Lieferung oder Leistung. Handelsübli-
che Abweichungen und Abweichungen, 
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfol-
gen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bau-
teilen durch gleichwertige Teile sind zuläs-
sig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen. 

(5) Wir behalten uns das Eigentum oder 
Urheberrecht an allen von uns abgegebe-
nen Angeboten und Kostenvoranschlägen 
sowie dem Kunden zur Verfügung gestell-
ten Zeichnungen, Abbildungen, Berech-
nungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, 
Werkzeugen und anderen Unterlagen und 
Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese 

Gegenstände ohne ausdrückliche Zustim-
mung von uns weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben, selbst oder durch Dritte 
nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf 
Verlangen von uns diese Gegenstände 
vollständig an uns zurückzugeben und 
eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, 
wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden 
oder wenn Verhandlungen nicht zum 
Abschluss eines Vertrages führen. 

(6) Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung 
von Laufzeit, Fertigungslosgrößen 
und/oder Abnahmeterminen können wir 
spätestens drei Monate nach Auftragsbe-
stätigung eine verbindliche Festlegung 
hierüber verlangen. Kommt der Kunde 
diesem Verlangen nicht nach, sind wir 
berechtigt, eine angemessene Frist zu 
setzen und nach deren fruchtlosen Ablauf 
vom Vertrag zurückzutreten und/oder 
Schadenersatz zu fordern. 

(7) Steht dem Kunden das Recht zur freien 
Kündigung zu (§ 649 BGB bzw. §§ 651, 
649 BGB), gilt § 649 Satz 3 BGB mit der 
Maßgabe, dass bei einer Kündigung ab 24 
Stunden vor Produktionsbeginn 50%, ab 
10 Tagen vor Produktionsbeginn 35% und 
ansonsten 10% der auf den noch nicht 
erbrachten Teil der Werkleistung entfallen-
den vereinbarten Vergütung zustehen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen, insbesonde-
re die Möglichkeit, eine tatsächlich höhere 
oder niedrigere Vergütung nachzuweisen. 

(8) Uns vom Kunden überlassene Zeich-
nungen und Muster, die nicht zum Auftrag 
oder zur Durchführung geführt haben, 
werden auf Wunsch und auf seine Kosten 
zurückgesandt; sonst sind wir berechtigt, 
sie drei Monate nach Abgabe des Angebo-
tes zu vernichten. 

§ 3 Preise, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 
Listenpreise. Mehr- oder Sonderleistungen 
werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in Euro zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Mehrwertsteuer. Der 
Kunde trägt die Verpackungskosten. Beim 
Versand trägt der Kunde die Transportkos-
ten ab Werk bzw. Lager und die Kosten 
einer ggf. vom Kunden gewünschten 
Transportversicherung. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentli-
che Abgaben trägt der Kunde. Transport- 
und alle sonstigen Verpackungen nach 
Maßgabe der Verpackungsverordnung 
nehmen wir nicht zurück, sie werden Ei-
gentum des Kunden; ausgenommen sind 
Paletten. 



 

 

26. Februar 2014 Seite 2 von 5 

 

(2) Soweit den vereinbarten Preisen unse-
re Listenpreise zugrunde liegen und die 
Lieferung erst mehr als vier Monate nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unse-
re bei Lieferung gültigen Listenpreise 
(jeweils abzüglich eines vereinbarten 
prozentualen oder festen Rabatts). 

(3) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
des Kunden oder die Zurückbehaltung von 
Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist 
nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

(4) Wird sind berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen oder Leistungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder zu erbringen, wenn uns 
nach Abschluss des Vertrages Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdig-
keit des Kunden wesentlich zu mindern 
geeignet sind und durch welche die Bezah-
lung unserer offenen Forderungen durch 
den Kunden aus dem jeweiligen Vertrags-
verhältnis (einschließlich aus anderen 
Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmen-
vertrag gilt) gefährdet wird. 

§ 4 Materialbeistellung 

(1) Ist der Kunde zur Lieferung von Materi-
alien verpflichtet, so sind diese auf seine 
Kosten und auf seine Gefahr mit einem 
angemessenen Mengenzuschlag von 
mindestens 5% rechtzeitig und in einwand-
freier Beschaffenheit anzuliefern. Es ob-
liegt dem Kunden, für die Mangelfreiheit 
des Materials sicherzustellen. Für Mängel 
des Materials, die sich auf die gefertigte 
Ware fortwirken, haften wir nicht, es sei 
denn, der Mangel am Material war offen-
sichtlich. Ist der Kunde zur Stellung von 
Maschinen, Maschinenteile, Formen oder 
zur Angabe von Zeichnungen oder sonsti-
ger Daten und Angaben verpflichtet, sind 
diese uns rechtzeitig zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Bei Nichterfüllung oder Verzögerung 
der in Abs. 1 genannten Lieferung verlän-
gert sich die Lieferzeit angemessen. Wir 
sind nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zur Geltendmachung unseres Schadens 
berechtigt. 

 

§ 5 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk. Auf 
Verlangen und auf Kosten des Kunden 
wird die Ware an einen anderen Bestim-
mungsort versandt (Versendung). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung (insbe-
sondere Transportunternehmen, Versand-
weg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen 
und Termine für Lieferungen und Leistun-
gen gelten stets nur annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist 
oder ein fester Termin zugesagt oder 
vereinbart ist. Sofern Versendung verein-
bart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Über-

gabe an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst mit dem Transport beauftragten 
Dritten. Lieferfristen beginnen frühestens 
nach Eingang aller für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen, der 
Anzahlung und der rechtzeitigen Material-
beistellungen, soweit diese vereinbart 
wurden. 

(3) Wir können – unbeschadet unserer 
Rechte aus Verzug des Kunden – 
vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- 
und Leistungsfristen oder eine Verschie-
bung von Liefer- und Leistungsterminen 
um den Zeitraum verlangen, in dem der 
Kunde seinen vertraglichen Verpflichtun-
gen uns gegenüber nicht nachkommt. 

(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der 
Lieferung oder für Lieferverzögerungen, 
soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(zB. Betriebsstörungen aller Art, Schwie-
rigkeiten in der Material- oder Energiebe-
schaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch Liefe-
ranten) verursacht worden sind, die wir 
nicht zu vertreten haben. Sofern solche 
Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hin-
dernissen vorübergehender Dauer verlän-
gern sich die Liefer- oder Leistungsfristen 
oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemesse-
nen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge 
der Verzögerung die Abnahme der Liefe-
rung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 
kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung uns gegenüber vom Vertrag 
zurücktreten. 

(5) Wir sind nur zu Teillieferungen berech-
tigt, wenn 

- die Teillieferung für den Kunden im 
Rahmen des vertraglichen Bestim-
mungszwecks verwendbar ist, 

- die Lieferung der restlichen bestell-
ten Ware sichergestellt ist und 

- dem Kunden hierdurch kein erhebli-
cher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entsteht (es sei denn, wir er-
klären uns zur Übernahme dieser 
Kosten bereit). 

(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder 
Leistung in Verzug oder wird uns eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus wel-
chem Grunde, unmöglich, so ist unsere 
Haftung auf Schadensersatz nach Maßga-
be des § 9 dieser AGB beschränkt. 

(7) Unterauftragnehmer können wir ohne 
Zustimmung des Kunden beauftragen. 

(8) Plus/minus 10% Abweichung, von den 
Bestellmengen, sind zulässig. 

§ 6 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, 
Gefahrübergang, Abnahme 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 
aus dem Vertragsverhältnis ist Sitz unse-
res Unternehmens, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Schulden wir auch die Instal-
lation, Aufstellung oder sonstige Anbrin-
gung, ist Erfüllungsort der Ort, an dem dies 
zu erfolgen hat. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe 
der Ware auf den Kunden über. Bei Ver-
sendung geht die Gefahr bereits mit Über-
gabe der Ware (wobei der Beginn des 
Verladevorgangs maßgeblich ist) an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten 
Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen, wir 
noch andere Leistungen (z.B. die Installa-
tion) übernommen haben oder wir die 
Ware selbst liefern. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ist diese für den Gefahr-
übergang maßgebend. Im Übrigen gelten 
für eine vereinbarte Abnahme die gesetzli-
chen Vorschriften des Werkvertragsrechts. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn der Kunde im Verzug der 
Annahme ist. 

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, 
unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus 
anderen, vom Kunden zu vertretenden 
Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des 
hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich Mehraufwendungen (z.B. La-
gerkosten) zu verlangen. Hierfür berech-
nen wir eine pauschale Entschädigung 
i.H.v. 0,75% des Netto-Auftragswertes pro 
Kalendertag, beginnend mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware. Die 
Geltendmachung und der Nachweis weite-
rer oder geringerer Kosten bleibt jeder 
Partei vorbehalten. 

(5) Die Sendung wird von uns nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden und 
auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 
Transport-, Feuer- und Wasserschäden 
oder sonstige versicherbare Risiken versi-
chert. 

(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, 
gilt die Ware als abgenommen, wenn 

- die Lieferung oder Leistung erfolgt 
ist, 

- die Lieferung oder Leistung vollstän-
dig und – von unwesentlichen Män-
geln abgesehen – mangelfrei ist; 
führt die Verletzung der Rügeoblie-
genheit (vgl. § 8 Abs. 4 der AGB) 
des Kunden zum Ausschluss der 
Gewährleistungsrecht, gilt die Ware 
als frei von Mängeln; und 

- eine von uns gesetzte Frist zur Ab-
nahme erfolglos abgelaufen ist. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
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(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus dem gegenständlichen 
Vertrag und aller laufenden Geschäftsbe-
ziehungen mit demselben Kunden (gesi-
cherte Forderungen) behalten wir uns das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehen-
den Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder 
an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Kunde hat uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die 
uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung 
des fälligen Kaufpreises, sind wir berech-
tigt, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurückzutreten oder/und die 
Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
herauszuver-langen. Das Herausgabever-
langen beinhaltet nicht zugleich die Erklä-
rung des Rücktritts; wir sind berechtigt, die 
Ware heraus-zuverlangen und uns den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde 
den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir 
diese Rechte nur geltend machen, wenn 
wir dem Kunde zuvor erfolglos eine ange-
messene Frist zur Zahlung gesetzt haben 
oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist befugt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Waren im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfol-
genden Bestimmungen: 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich 
auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Waren entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei 
einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-
tumsrecht bestehen, so erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 
für das entstehende Erzeugnis das Gleiche 
wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware 
oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde 
schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unse-
res etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die 
in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen 
Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt 
der Kunde neben uns ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist und kein sonstiger 

Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. 
Ist dies aber der Fall, so können wir ver-
langen, dass der Kunde uns die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der 
Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10%, werden wir auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 

§ 8 Mängelansprüche des Kunden 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- 
und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung sowie unsachgemä-
ßer Montage oder mangelhafter Monta-
geanleitung) gelten die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit im nachfolgenden nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unbe-
rührt bleiben die gesetzlichen Sondervor-
schriften bei Endlieferung der Ware an 
einen Verbraucher (Lieferantenregress 
gem. §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist 
vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Verein-
barung über die Beschaffenheit der Ware 
gelten alle Produktbeschreibungen, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; 
es macht hierbei keinen Unterschied, ob 
die Produktbeschreibung vom Kunden, 
vom einem anderen Hersteller oder von 
uns stammt. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht verein-
bart wurde, ist nach der gesetzlichen 
Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt. Für öffentliche Äußerungen Dritter 
(z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir 
keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Kunden 
setzen voraus, dass er den gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Die 
§§ 377, 381 HGB gelten auch, wenn der 
Kunde Unternehmer ist oder Werkrecht zur 
Anwendung kommt. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so 
ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Versäumt der Kunde 
die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haf-
tung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. 

(5) Liegt ein Mangel vor, können wir zu-
nächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 
oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser 
Recht, die Nacherfüllung unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zu verweigern, 
bleibt unberührt. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete 
Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Kunde den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, 
einen im Verhältnis zum Mangel angemes-

senen Teil des Kaufpreises zurückzubehal-
ten. 

(7) Der Kunde hat uns die zur geschulde-
ten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken 
zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung 
hat uns der Kunde die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu-
rückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn 
wir ursprünglich nicht zum Einbau ver-
pflichtet waren. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten (nicht: Ausbau- und 
Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsäch-
lich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch 
ein Mangelbeseitigungsverlangen des 
Kunden als unberechtigt heraus, können 
wir die hieraus entstandenen Kosten vom 
Kunde ersetzt verlangen. 

(9) In dringenden Fällen, zB bei Gefähr-
dung der Betriebssicherheit oder zur Ab-
wehr unverhältnismäßiger Schäden, hat 
der Kunde das Recht, den Mangel selbst 
zu beseitigen und von uns Ersatz der 
hierzu objektiv erforderlichen Aufwendun-
gen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, 
nach Möglichkeit vorher, zu benachrichti-
gen. Das Selbstvornahmerecht besteht 
nicht, wenn wir berechtigt wären, eine 
entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
Ein darüberhinausgehendes Selbstvor-
nahme-recht ist ausgeschlossen. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschla-
gen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 
Kunde zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den ge-
setzlichen Vorschriften entbehrlich ist, 
kann der Kunde vom Kaufvertrag zurück-
treten oder den Kaufpreis mindern. Bei 
einem unerheblichen Mangel besteht kein 
Rücktrittsrecht. 

(11) Ansprüche des Kunden auf Scha-
densersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen nur nach Maßgabe 
von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlos-
sen. 

§ 9 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB ein-
schließlich der nachfolgenden Bestimmun-
gen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir nur 

(a) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
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(b) für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflich-
tung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht, soweit 
wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben. Das gleiche 
gilt für Ansprüche des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht 
in einem Mangel besteht, kann der Kunde 
nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir 
die Pflichtverletzung zu vertreten haben. 

§ 10 Schutzrechte 

(1) Ist die Ware nach Zeichnungen, Model-
len, Mustern oder unter Verwendung von 
beigestellten Teilen des Kunden zu ferti-
gen, so steht der Kunde dafür ein, dass 
Schutzrechte Dritter hierdurch nicht ver-
letzt werden. Bei einer Verletzung dieser 
Pflicht hat der Kunden uns bei der Abwehr 
von Ansprüchen Dritter zu unterstützen, 
uns auf erste Anforderung von allen damit 
in Zusammenhang stehenden Ansprüchen 
des Dritten freistellen und uns jeglichen 
Schaden einschließlich etwaiger für die 
Rechtsverteidigung anfallenden Gerichts- 
und Anwaltskosten zu ersetzen. Wir wer-
den den Besteller darauf hinweisen, soweit 
uns solche Schutzrechte Dritter bekannt 
sind. Behauptet ein Dritter, die von uns 
herzustellende Ware verletze ein ihm 
zustehendes Schutzrecht, so sind wir 
berechtigt, die weitere Produktion ohne 
Prüfung der Rechtslage zu unterbrechen; 
für die Verlängerung der Lieferfrist gilt § 5 
Abs. 3 und 4 dieser AGB. Ist die Rechtsla-
ge zwischen dem Kunden und dem Dritten 
nicht nach Setzen einer angemessenen 
Frist geklärt und sind die vom Dritten 
behaupteten Ansprüche aus unserer Sicht 
nicht als unberechtigt geltend gemacht 
auszuschließen, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadenser-
satz statt der Leistung nach den gesetzli-
chen Bestimmungen geltend zu machen. 
Die für die Unterbrechung entstehenden 
Kosten trägt der Kunde, auch wenn die 
vom Dritten behaupteten Rechte ihm nicht 
zustanden. Etwaige Ansprüche, die wir 
gegen den Dritten haben, werden wir 
jedoch dem Kunden abtreten. 

(2) Jeder Vertragspartner wird den ande-
ren Vertragspartner unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, falls ihm gegenüber 
Ansprüche wegen der Verletzung solcher 
Rechte geltend gemacht werden. 

(3) Wird Ware anhand von uns gestalteten 
Modellen, Formen und Vorrichtungen 
gefertigt, steht uns an den gestalteten 
Modellen, Formen und Vorrichtungen, 
Entwürfen und Zeichnungen das Urheber-

recht und ggf. weitere gewerbliche Schutz-
recht zu. Der Kunde hat beim Weiterver-
kauf und in entsprechenden Katalogen 
sowie sonstigen Abbildungen oder be-
schreibenden Darstellungen durch Anbrin-
gen eines Urheberrechtsvermerks auf 
unser Urheberrecht hinzuweisen. 

(4) Für den Fall, dass die Ware anhand 
von uns gestalteten Modellen, Formen und 
Vorrichtungen gefertigt wurde, ein gewerb-
liches Schutzrecht oder Urheberrecht 
eines Dritten verletzen sollte, werden wir 
nach unserer Wahl die Ware derart abän-
dern oder austauschen, dass die Rechte 
Dritter nicht mehr verletzt werden und die 
Ware weiterhin die vertraglich vereinbarten 
Funktionen erfüllt, oder dem Kunden durch 
Abschluss eines Lizenzvertrages das 
Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns 
dies innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums nicht, ist der Kunde berechtigt, von 
dem Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwai-
ge Schadensersatzansprüche des Kunden 
unterliegen den Beschränkungen des § 9 
dieser AGB. 

§ 11 Ansprüche Dritter 

Erheben Dritte Ansprüche gegen eine 
Partei, die zu Regressansprüchen gegen-
über der anderen Partei führen können, ist 
die betreffende Partei verpflichtet, dies der 
anderen Partei rechtzeitig mitzuteilen, die 
Grundlagen dieses Anspruchs darzulegen 
und ihr Gelegenheit zur Abwehr dieser 
Ansprüche zu geben. Keine Partei ist ohne 
Zustimmung oder Mitwirkung der anderen 
Partei zur Abgabe eines Anerkenntnisses, 
zum Abschluss eines Vergleichs oder zur 
Zahlung berechtigt. Eine Verletzung dieser 
Pflicht führt zum Ausschluss des Regress-
anspruchs, es sei denn, die andere Partei 
hat die Mitwirkung abgelehnt oder die 
Zustimmung ohne berechtigten Grund 
verweigert. 

§ 12 Geheimhaltung 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle 
Informationen und Unterlagen der jeweils 
anderen Partei, die als vertraulich gekenn-
zeichnet oder aus den Umständen heraus 
als vertraulich anzusehen sind, insbeson-
dere Informationen über betriebliche Ab-
läufe, Geschäftsbeziehungen und Know-
how.  

(2) Die Parteien vereinbaren, über solche 
vertrauliche Informationen Stillschweigen 
zu wahren. Diese Verpflichtung besteht für 
einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Beendigung des Vertrags fort. 

(3) Von dieser Verpflichtung ausgenom-
men sind solche vertraulichen Informatio-
nen, 

(a) die dem Empfänger bei Abschluss des 
Vertrags nachweislich bereits bekannt 
waren oder danach von dritter Seite be-
kannt werden, ohne dass dadurch eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnun-
gen verletzt werden; 

(b) die bei Abschluss des Vertrags öffent-
lich bekannt sind oder danach öffentlich 
bekannt gemacht werden, soweit dies nicht 
auf einer Verletzung dieses Vertrags be-
ruht; 

(c) die aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen oder auf Anordnung eines Gerichtes 
oder einer Behörde offen gelegt werden 
müssen. Soweit zulässig und möglich wird 
der zur Offenlegung verpflichtete Empfän-
ger die andere Partei vorab unterrichten 
und ihr Gelegenheit geben, gegen die 
Offenlegung vorzugehen. 

(4) Die Parteien werden nur solchen Bera-
tern Zugang zu vertraulichen Informationen 
gewähren, die dem Berufsgeheimnis 
unterliegen oder denen zuvor den Ge-
heimhaltungsverpflichtungen dieses Ver-
trags entsprechende Verpflichtungen 
auferlegt worden sind. Des Weiteren wer-
den die Parteien nur denjenigen Mitarbei-
tern die vertraulichen Informationen offen 
legen, die diese für die Durchführung 
dieses Vertrags kennen müssen, und 
diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach 
ihrem Ausscheiden in arbeitsrechtlich 
zulässigem Umfang zur Geheimhaltung 
verpflichten. 

(5) Bei Verstoß gegen die vorstehenden 
Vertraulichkeitsverpflichtungen ist die 
handelnden Partei zum Ersatz des ent-
standenen Schadens verpflichtet. 

§ 13 Verjährung 

(1) Die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
beträgt ein Jahr ab Übergabe. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Ver-
jährung mit der Abnahme. Im Fall der 
Abnahmefiktion (§ 6 Abs. 6 der AGB) 
beginnt die Frist nach Ablauf der von uns 
gesetzten Frist. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch 
um ein Bauwerk oder eine Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat (Baustoff), beträgt die 
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§§ 438 
Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch gesetzliche Son-
derregelungen für dingliche Herausgabe-
ansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 
BGB), bei Arglist (§§ 438 Abs. 3, 634a 
Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Liefe-
rantenregress bei Endlieferung an einen 
Verbraucher (§ 479 BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen 
des Kaufrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzan-
sprüche des Kunden, die auf einem Man-
gel der Ware beruhen, es sei denn die 
Anwendung der regelmäßigen gesetzli-
chen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 
führen. Die Verjährungsfristen des Pro-
dukthaftungsgesetzes bleiben in jedem 
Fall unberührt. Ansonsten gelten für Scha-
densersatzansprüche des Kunden gem. § 
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8 ausschließlich die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbezie-
hungen zwischen uns und dem Kunden gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkun-
gen des Eigentumsvorbehalts gem. § 7 
unterliegen dem Recht am jeweiligen 
Lageort der Sache, soweit danach die 
getroffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder unwirk-
sam ist. 

(2) Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Han-
delsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist aus-
schließlicher – auch internationaler – 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten unser Ge-
schäftssitz. Wir sind jedoch auch berech-
tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand 
des Kunden zu erheben. 

(3) Soweit der Vertrag Regelungslücken 
enthält, gelten zur Ausfüllung dieser Lü-
cken diejenigen rechtlich wirksamen Rege-
lungen als vereinbart, welche die Ver-
tragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 

Hinweis: 

Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass 
wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach 
§ 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwe-
cke der Datenverarbeitung speichern und 
uns das Recht vorbehalten, die Daten, 
soweit für die Vertragserfüllung erforder-
lich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu 
übermitteln. 

 

 


